
Stadt Plauen 

Der Oberbürgermeister 
Drucksachen Nr.: 549/2012 

 
Datum: 22.08.2012 

 

 

Verwaltungsvorlage 

 
Geschäftsbereich II 

Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung 

 

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat Termin Tagesord- 

nungsart 

TOP Abstimmungsergebnis 

Ja         Nein       Enth. 
Bürgermeisterberatung 27.08.2012 nicht öffentlich   

Finanzausschuss 13.09.2012 öffentlich   

Stadtrat 25.09.2012 öffentlich   

 

 

 
Inhalt Bereitstellung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung für die Generalsanierung 

der Mittelschule Dr.-Chr.-Hufeland 

 

 

 
Grundlage:  

 

 

 

 

Hauptsatzung der Stadt Plauen vom 17.11.2008, zuletzt geändert am 03.05.2010 

Beraten und 

abgestimmt: 

 

 

 

GB OB, Finanzverwaltung 

Beschlüsse die 

aufzuheben bzw. 

zu ändern sind: 

 

 

keine 

Verantwortlich für 

Durchführung: 

 

 

 

Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung 

Finanzverwaltung 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung einer außerplanmäßigen 

Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2013 in der Haushaltsstelle 02.2250.9411 00 - 

Baumaßnahmen Chr.-Hufeland-Schule -  in Höhe von 204.000,00 EUR. 

 

 

 

 

 

 



Sachverhalt: 

Für den 2. Bauabschnitt der Generalsanierung der Mittelschule „Dr.-Chr.-Hufeland“ waren nach 

Prüfung der Kosten im Zuwendungsantrag vom 27.08.2009 förderfähige Ausgaben in Höhe von 

2.006.918 € festgestellt und dem Zuwendungsbescheid zugrunde gelegt worden.  

Nachdem mittlerweile ein Großteil der Leistungen ausgeschrieben und beauftragt bzw. zum Teil auch 

schon abgerechnet wurde, muss nunmehr jedoch mit einer Erhöhung der Kosten des Bauvorhabens  

um insgesamt 204.000 € gerechnet werden. 

In der Anlage sind die Gründe für diese Kostensteigerung ausführlich dargestellt. 

Die zusätzlich erforderlichen Ausgaben werden jedoch erst 2013 kassenwirksam, so dass eine 

Bereitstellung als Verpflichtungsermächtigung ausreichend ist.  

Die Deckung der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung kann aus der Baumaßnahme 

Rathaus (Haushaltstelle 02.6150.9401 00) erfolgen, da dort nicht die komplette VE benötigt wird. Die 

zusätzlichen Mittel werden im Haushaltplan 2013 eingeplant. Für die förderfähigen Mehrkosten wird 

eine Zuwendung beantragt. 

 

Anlage 
 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen ⊠ ja    nein 

 
Gesamtkosten 

Maßnahme  

EUR 

jährliche 

Folgekosten 

EUR 

Finanzierung Abstimmung mit 

der Kämmerei 

 

Bisher: 

2.006.918,00 

 

+ 204.000,00  

 

 

 

 

⊠ nein 

Eigenanteil 

EUR 

 

Bisher:   802.767,20 

             + 81.600,00 

Objektbezogene 

Einnahmen  

     EUR 

Bisher 1.204.150,80 

           + 122.400,00 

 

⊠ ist erfolgt 

 

 ist nicht erforderlich,  

da Haushaltsmittel im 

Haushaltsjahr zur 

Verfügung stehen 

 

Veranschlagung 
im VmH im VwH nein ja, mit EUR Haushaltsstelle 

⊠         2009/2010 

⊠ 2011 

⊠ 2012 

       42.840 

   650.000 

   411.600 

1.314.058 

   788.435 

02.2250.9411 00 

02.2250.9411 00 

02.2250.3610 00 

02.2250.9411 00 

02.2250.3610 00 

  

 

 

Beratungsergebnis: 
 
Gremium          Sitzung am   TOP 

Einstimmig 

 

 

 

Mit Stimmen- 

mehrheit 

 

 

Ja Nein Enthaltung Laut Beschluss- 

vorschlag 

 

 

Abweichender Beschluss 

(Ergänzungsblatt) 

 

 

 

_______________ _______________ 

Ralf Oberdorfer Eberwein 
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